
Anlage 2 zum Beschluss 496/2021 
zur 79. Sitzung der Verbandsversammlung des 
Wasserzweckverbandes "Saale-Fuhne-Ziethe" 

am 15.09.2021 

Wasserzweckverband "Saale-Fuhne-Ziethe" 06406 Bernburg (Saale) 
Köthensche Straße 54 
Tel. 03471/3757-0 
Fax 03471/3757-910 

7. Änderungssatzung zur 

Satzung Nr. 1/13 - Verbandssatzung des Wasserzweckverbandes „Saale- 

Fuhne-Ziethe“- Verbandssatzung (VS WVS) - 

Aufgrund des $ 8 Abs. 2 und 3 des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit (GKG- 
LSA) in der Fassung vom 26.02.1993 (GVBl. LSA 1998, S. 81), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 14.07.2020 (GVBl. LSA 2020, S. 384) hat die Verbandsversammlung des 

Wasserzweckverbandes „Saale-Fuhne-Ziethe“ in ihrer öffentlichen Sitzung am 15.09.2021 
folgende 7. Änderungssatzung beschlossen: 

Artikel 1 

Die Satzung Nr. 1/13 Verbandssatzung des Wasserzweckverbandes "Saale-Fuhne-Ziethe" - 
Verbandssatzung (VS WVS) - vom 31.05.2013, öffentlich bekannt gemacht im Amtsblatt für 
den Salzlandkreis - Amtliches Verkündungsblatt - Nr. 23 vom 06.06.2013, zuletzt geändert 
durch 6. Änderungssatzung vom 14.07.2020, öffentlich bekannt gemacht im Amtsblatt für 
den Salzlandkreis - Amtliches Verkündungsblatt - Nr. 30 vom 12.08.2020 wird wie folgt 
geändert: 

1. - Änderung von $ 3 Abs. 1 der Verbandssatzung (Verbandsaufgaben) 

$ 3 Abs. 1 der Verbandssatzung wird geändert und insgesamt wie folgt neu gefasst: 

„(1) Der Verband hat im Gebiet seiner Mitgliedsgemeinden folgende Aufgaben: 

- die Versorgung der Einwohner und sonstigen Verbraucher mit Trinkwasser in den 
nachfolgend aufgeführten Städten und Verbandsgemeinden: 

« Stadt Bernburg (Saale), und ab dem 01.01.2023 auch in den Ortsteilen 
Biendorf, Wohlsdorf und Crüchern 

* in den Ortsteilen Gerbitz, Latdorf und Neugattersieben der Stadt Nienburg 
(Saale) 

« dem Ortsteil Cörmigk der Stadt Könnern und ab dem 01.01.2023 auch im 
restlichen Stadtgebiet Könnern 

« der Verbandsgemeinde Saale-Wipper im Gebiet der Mitgliedsgemeinden 
llberstedt und Plôtzkau und ab dem 01.01.2023 auch im Gebiet der 
Mitgliedsgemeinde Stadt Alsleben (Saale) und dem Ortsteil Gnölbzig 
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- die Entsorgung des Schmutzwassers einschließlich Niederschlagswassers von den 

Grundstücken der nachfolgend aufgeführten Städte und Verbandsgemeinden: 

« des Ortsteils Schackstedt der Stadt Aschersieben (nur Schmutzwasser) 
+ der Stadt Bernburg (Saale), ausgenommen der Oristeile Biendorf und 

Wohlsdorf 
« der Ortsteile Gerbitz, Latdorf und Neugattersleben der Stadt Nienburg (Saale) 
« der Stadt Könnern 
+ der Verbandsgemeinde Saale-Wipper im Gebiet der Mitgliedsgemeinden Stadt 

Alsleben (Saale), Gemeinden Ilberstedt und Plötzkau 
« der Ortsteile Domnitz (nur Schmutzwasser) und Rothenburg der Stadt Wettin- 

Löbejün. 

Zur Entsorgung des Schmutzwassers (Abwasserbeseitigungspflicht) gehören auch die 
Beseitigung des in Kleinkläranlagen anfallenden Schlamms und des in abflussiosen 

Gruben gesammelten Abwassers sowie die Überwachung der Selbstüberwachung und 
der Wartung von Kleinkläranlagen.“ 

Artikel 2 

Diese Änderungssatzung tritt einen Tag nach Ihrer Bekanntmachung im Amtsblatt für den 
Salzlandkreis — Amtliches Verkündungsblatt - in Kraft. 

Bernburg (Saale), 

Harald Bock 
Verbandsgeschäftsführer | Siegel 
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